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(54) WÄSCHEBEHANDLUNGSMASCHINE, UMFASSEND EINEN LAUGENBEHÄLTER ODER EINE 
TROMMEL

(57) Die Erfindung betrifft eine Wäschebehand-
lungsmaschine, umfassend einen Laugenbehälter oder
eine Trommel (4), wobei auf einer Außenseite eines Man-
tels (6) des Laugenbehälters oder der Trommel (4) min-
destens eine erste Schicht (16) mit geräuschdämpfender
Wirkung angeordnet ist.

Um eine Wäschebehandlungsmaschine mit einem
Laugenbehälter oder einer Trommel (4) anzugeben, bei
der eine gute und langlebige Geräuschdämpfung mit ge-
ringem Aufwand erzielbar ist, wird vorgeschlagen, dass
die mindestens eine erste Schicht (16) als ein chemisch
reaktives Polymer (16) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wäschebehand-
lungsmaschine, umfassend einen Laugenbehälter oder
eine Trommel, wobei auf einer Außenseite eines Mantels
des Laugenbehälters oder der Trommel mindestens eine
erste Schicht mit geräuschdämpfender Wirkung ange-
ordnet ist.
[0002] Eine derartige Wäschebehandlungsmaschine
ist beispielsweise aus der DE 1 938 115 U bekannt. Die
daraus vorbekannte Waschmaschine weist einen Lau-
genbehälter und eine in dem Laugenbehälter umlaufen-
de Trommel auf, wobei ein Mantel des Laugenbehälters
auf dessen Außenseite mit einer Isolierschicht versehen
ist. Diese Isolierschicht dient im Wesentlichen dazu, die
Wärmeabstrahlung des Laugenbehälters zu verringern.
Gleichzeitig ist mit der Isolierschicht eine geräuschdämp-
fende Wirkung erzielt.
[0003] Der Erfindung stellt sich somit das Problem eine
Wäschebehandlungsmaschine mit einem Laugenbehäl-
ter oder einer Trommel anzugeben, bei der eine gute und
langlebige Geräuschdämpfung mit geringem Aufwand
erzielbar ist.
[0004] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
eine Wäschebehandlungsmaschine mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst, wonach die Wäschebe-
handlungsmaschine einen Laugenbehälter oder eine
Trommel umfasst und auf einer Außenseite eines Man-
tels des Laugenbehälters oder der Trommel mindestens
eine erste Schicht mit geräuschdämpfender Wirkung an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine erste Schicht als ein chemisch reaktives Poly-
mer ausgebildet ist. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
nachfolgenden Unteransprüchen.
[0005] Der mit der Erfindung erreichbare Vorteil be-
steht insbesondere darin, dass eine gute und langlebige
Geräuschdämpfung mit geringem Aufwand erzielbar ist.
Aufgrund der Ausbildung der mindestens einen ersten
Schicht als chemisch reaktives Polymer ist eine innige
und damit dauerhafte Verbindung zwischen der ersten
Schicht und der Außenseite des Mantels des Laugenbe-
hälters oder der Trommel ermöglicht. Im Unterschied zu
physikalischen Klebverbindungen oder beispielsweise
Schraubverbindungen ist die erfindungsgemäße erste
Schicht auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen
innig und fest mit der Außenseite des Mantels des Lau-
genbehälters oder der Trommel verbunden. Mittels der
als chemisch reaktives Polymer ausgebildeten ersten
Schicht sind darüber hinaus Unebenheiten in der Ober-
fläche der Außenseite des Mantels ausgleichbar. Als Wä-
schebehandlungsmaschinen mit einem Laugenbehälter
kommen beispielsweise Waschmaschinen für den Ein-
satz im Haushalt oder im gewerblichen Einsatz in Frage.
Bei Wäschebehandlungsmaschinen mit einer Trommel
kann es sich beispielsweise um Wäschetrockner für den
Haushalt oder für die gewerbliche Verwendung handeln.
Das chemisch reaktive Polymer kann beispielsweise als

ein Einkomponentenpolymer oder Zweikomponentenpo-
lymer ausgebildet sein. Das Polymer kann beispielswei-
se ein Polyurethan oder ein Epoxidharz sein. Die min-
destens eine erste Schicht kann einlagig oder mehrlagig
ausgebildet sein.
[0006] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
sieht vor, dass an einer Außenseite eines Bodens des
Laugenbehälters oder der Trommel mindestens eine
zweite Schicht aus einem chemisch reaktiven Polymer
angeordnet ist. Auf diese Weise ist die geräuschdämp-
fende Wirkung wesentlich verbessert. Für die mindes-
tens eine zweite Schicht gelten die zu der mindestens
einen ersten Schicht gemachten Ausführungen in ana-
loger Weise. Entsprechend kann das chemisch reaktive
Polymer für die mindestens eine zweite Schicht bei-
spielsweise als ein Einkomponentenpolymer oder Zwei-
komponentenpolymer ausgebildet sein. Ferner kann das
Polymer beispielsweise ein Polyurethan oder ein Epo-
xidharz sein. Die mindestens eine zweite Schicht kann
einlagig oder mehrlagig ausgebildet sein.
[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenann-
ten Ausführungsform sieht vor, dass die mindestens eine
erste Schicht und die mindestens eine zweite Schicht
materialgleich ausgebildet sind. Hierdurch ist die Her-
stellung der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungs-
maschine vereinfacht. Darüber hinaus kann die mindes-
tens eine erste Schicht und die mindestens eine zweite
Schicht mit der im Wesentlichen gleichen oder derselben
Vorrichtung aufgebracht werden.
[0008] Eine andere vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine sieht
vor, dass die spezifische Dichte der ersten Schicht
und/oder der zweiten Schicht größer oder gleich 1,4
g/cm3, bevorzugt größer oder gleich 2 g/cm3, beträgt.
Auf diese Weise ist die geräuschdämpfende Wirkung der
mindestens einen ersten Schicht und/oder der mindes-
tens einen zweiten Schicht verbessert.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine sieht
vor, dass der Glasübergangsbereich der ersten Schicht
und/oder der zweiten Schicht etwa 25°C bis etwa 60°C,
bevorzugt etwa 25°C bis etwa 35°C, beträgt. Hierdurch
ist die schallabsorbierende Wirkung der mindestens ei-
nen ersten Schicht und/oder der mindestens einen zwei-
ten Schicht weiter verbessert.
[0010] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
sieht vor, dass die mindestens eine erste Schicht im We-
sentlichen gleichmäßig über die gesamte freie Fläche
der Außenseite des Mantels des Laugenbehälters oder
der Trommel und/oder die mindestens eine zweite
Schicht im Wesentlichen gleichmäßig über die gesamte
freie Fläche der Außenseite des Bodens des Laugenbe-
hälters oder der Trommel verteilt angeordnet sind/ist.
Aufgrund der im Wesentlichen gleichmäßigen Verteilung
der mindestens einen ersten Schicht über die gesamte
freie Fläche der Außenseite des Mantels und/oder der
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mindestens einen zweiten Schicht über die gesamte freie
Fläche der Außenseite des Bodens ist die geräusch-
dämpfende Wirkung mit einem geringeren Materialein-
satz von chemisch reaktiven Polymer erreichbar. Eine
im Wesentlichen gleichmäßige Verteilung umfasst dabei
nicht nur eine im Wesentlichen vollflächige Abdeckung
der jeweiligen gesamten freien Fläche, sondern auch ei-
ne lediglich teilweise Abdeckung der jeweiligen gesam-
ten freien Fläche.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine sieht
vor, dass die mindestens eine erste Schicht und/oder die
mindestens eine zweite Schicht jeweils als ein Streifen
ausgebildet sind/ist. Auf diese Weise ist eine material-
sparende Anordnung der mindestens einen ersten
Schicht und/oder der mindestens einen zweiten Schicht
technisch einfach realisierbar. Beispielsweise wäre es
denkbar, dass die als Streifen ausgebildete mindestens
eine erste Schicht im Wesentlichen gleichmäßig über die
gesamte freie Fläche der Außenseite des Mantels des
Laugenbehälters oder der Trommel verteilt angeordnet
ist und/oder, dass die als Streifen ausgebildete mindes-
tens eine zweite Schicht im Wesentlichen gleichmäßig
über die gesamte freie Fläche der Außenseite des Bo-
dens des Laugenbehälters oder der Trommel verteilt an-
geordnet ist.
[0012] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
vorgenannten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Wäschebehandlungsmaschine sieht vor, dass die
mindestens eine erste Schicht und/oder die mindestens
eine zweite Schicht als ein einziger kontinuierlicher Strei-
fen ausgebildet sind/ist. Hierdurch ist die Anordnung der
ersten Schicht auf der Außenseite des Mantels und/oder
der zweiten Schicht auf der Außenseite des Bodens ver-
einfacht. Darüber hinaus kann die erste Schicht und/oder
die zweite Schicht dadurch zeitsparend aufgetragen wer-
den.
[0013] Eine vorteilhafte Weiterbildung der letztge-
nannten Ausführungsform sieht vor, dass die mindestens
eine erste Schicht und/oder die mindestens eine zweite
Schicht derart ausgebildet und angeordnet sind/ist, dass
die mindestens eine erste Schicht und/oder die mindes-
tens eine zweite Schicht mittels einer einzigen Aufbring-
vorrichtung auf den Laugenbehälter oder die Trommel
aufbringbar sind/ist. Auf diese Weise ist die Herstellung
der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
weiter vereinfacht.
[0014] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
sieht vor, dass die mindestens eine erste Schicht
und/oder die mindestens eine zweite Schicht derart aus-
gebildet und angeordnet sind/ist, dass die mindestens
eine erste Schicht und/oder die mindestens eine zweite
Schicht in einem bei üblichen Wäschebehandlungsma-
schinen vorhandenen Bauraum anordenbar sind/ist.
Hierdurch ist es möglich, die Erfindung bei üblichen oder
bei bereits vorhandenen Wäschebehandlungsmaschi-
nen einsetzen zu können. Beispielsweise kann die Erfin-

dung in bereits vorhandene Herstellungsvorrichtungen
integriert werden, so dass eine weitreichende Änderung
von Fertigungsanlagen oder dergleichen vermeidbar ist.
Ferner ist es nicht zwingend erforderlich, übrige Bau-
gruppen von Wäschebehandlungsmaschinen an die Er-
findung anzupassen.
[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen rein schematisch dargestellt und werden
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1a, 1b ein erstes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in einer teilweisen Sei-
tenansicht und in einer teilweisen pers-
pektivischen Ansicht,

Figur 2a, 2b ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in einer teilweisen Sei-
tenansicht und in einer teilweisen pers-
pektivischen Ansicht,

Figur 3a, 3b ein drittes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in einer teilweisen Sei-
tenansicht und in einer teilweisen pers-
pektivischen Ansicht,

Figur 4a, 4b ein viertes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in einer teilweisen Sei-
tenansicht und in einer teilweisen pers-
pektivischen Ansicht,

Figur 5a, 5b ein fünftes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in einer teilweisen Sei-
tenansicht und in einer teilweisen pers-
pektivischen Ansicht,

Figur 6a-6c ein sechstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in drei teilweisen Seiten-
ansichten und

Figur 7a-7c ein siebtes Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Wäschebehand-
lungsmaschine in zwei teilweisen Sei-
tenansichten und in einer teilweisen per-
spektivischen Ansicht.

[0016] In Fig. 1a und 1b ist ein erstes Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Wäschebehandlungs-
maschine teilweise dargestellt. Die Wäschebehand-
lungsmaschine ist als ein Wäschetrockner für den Haus-
halt ausgebildet und umfasst eine um eine Drehachse 2
drehbare Trommel 4 für die Aufnahme der zu trocknen-
den Wäsche. Die Wäsche ist nicht dargestellt. Die Trom-
mel 4 weist einen Mantel 6 und einen Boden 8 auf. Auf
der dem Boden 8 gegenüberliegend angeordneten Stirn-
seite weist die Trommel 4 eine Öffnung 10 zur Beladung
und Entladung der Trommel 4 mit Wäsche auf. Der Man-
tel 6 der Trommel 4 weist eine sogenannte Wabenstruk-
tur 12 auf. Entsprechend ist der Mantel 6 in dem Bereich
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der Wabenstruktur 12 profiliert. Die in Fig. 1a sichtbare
Aussenseite des Mantels 6 ist somit in dem Bereich der
Wabenstruktur 12 nicht eben. In einem der Öffnung 10
zugewandten öffnungsseitigen Abschnitt des Mantels 6
weist der Mantel 6 zwei Kontaktbänder 14 für eine Rest-
feuchtesensierung der Wäsche auf. Die zwei umlaufen-
den Kontaktbänder 14 sind etwa 4 mm hoch. Die Trom-
mel 4 wird in einem Betriebszustand des Wäschetrock-
ners mittels eines nicht dargestellten Antriebsriemens
auf dem Fachmann bekannte Weise um die Drehachse
2 gedreht.
[0017] Etwa in der Mitte des Mantels 6 der Trommel 4
sind zwei im Wesentlichen umlaufende und parallel zu-
einander verlaufende erste Schichten 16 auf der Außen-
seite des Mantels 6 angeordnet. Die beiden ersten
Schichten 16 sind jeweils als ein chemisch reaktives Po-
lymer ausgebildet und einlagig ausgeführt. In dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind die ersten Schichten
16 als ein Polyurethan ausgebildet. Die beiden ersten
Schichten 16 sind jeweils als ein Streifen ausgebildet und
weisen eine Höhe von etwas weniger als 4 mm auf. Ent-
sprechend ragen die beiden ersten Schichten 16 nicht
über die Kontaktbänder 14 hinaus. Wie aus Fig. 1b er-
sichtlich ist, sind die beiden als einlagige Streifen aus-
gebildeten ersten Schichten 16 lediglich im Wesentlichen
umlaufend ausgebildet und weisen in einem für Ver-
schraubungen erforderlichen Bereich jeweils einen Spalt
17 auf. Die beiden ersten Schichten 16 weisen jeweils
eine Dichte von etwa 2 g/cm3 und einen Glasübergangs-
bereich von etwa 30°C auf. Die beiden ersten Schichten
16 sind materialgleich ausgebildet. Der Antriebsriemen
ist bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in der Bil-
debene von Fig. 1a rechts der beiden ersten Schichten
16 angeordnet. Die Unebenheit der Außenseite des Man-
tels 6 der Trommel 4 aufgrund der Wabenstruktur 12 ist
mittels der Ausbildung der ersten Schichten 16 als che-
misch reaktives Polymer zum einen ausgleichbar. Zum
anderen ist die innige und feste Verbindung der ersten
Schichten 16 durch die Unebenheit nicht beeinträchtigt.
[0018] Ferner weist der Wäschetrockner gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine zweite Schicht
18 auf, die in etwa kreisringförmig an dem Boden 8 der
Trommel 4 angeordnet ist. Siehe Fig. 1b. Die zweite
Schicht 18 ist im Wesentlichen umlaufend, einlagig und
materialgleich zu den beiden ersten Schichten 16 aus-
gebildet. Entsprechend weist die zweite Schicht 18 eine
Dichte von etwa 2 g/cm3 und einen Glasübergangsbe-
reich von etwa 30°C auf. Die Höhe der zweiten Schicht
18 ist derart bemessen, dass die zweite Schicht 18 nicht
über den Rand des Bodens 8 hinausragt. Siehe hierzu
auch Fig. 1a.
[0019] Die beiden ersten Schichten 16 und die eine
zweite Schicht 18 sind derart dimensioniert und über die
gesamte freie Fläche des Mantels 6 und des Bodens 8
verteilt angeordnet, dass sich eine für den Einsatz des
Wäschetrockners im Haushalt zufriedenstellende
Schallabsorption, also Geräuschdämpfung, einstellt. Da
die Höhe und die Länge der beiden ersten Schichten 16

und der zweiten Schicht 18 aufgrund der Dimensionie-
rung der Trommel 4 und der gewünschten Maximalhöhe
für die jeweilige erste und zweite Schicht 16, 18 im We-
sentlichen vorgegeben sind, ist das Maß der Schallab-
sorption insbesondere mittels der Breite der jeweiligen
ersten und zweiten Schicht 16, 18 einstellbar. Entspre-
chend kann durch eine größere Breite der ersten Schich-
ten 16 und/oder der zweiten Schicht 18 die Geräusch-
dämpfung weiter verbessert werden.
[0020] Aufgrund der Materialgleichheit der beiden ers-
ten Schichten 16 mit der zweiten Schicht 18 ist es auch
möglich, dass die beiden ersten Schichten 16 und die
zweite Schicht 18 mittels einer einzigen Aufbringvorrich-
tung auf die Trommel 4 aufbringbar sind. Ferner ist aus
den Fig. 1a und 1b sowie aus den obigen Erläuterungen
ersichtlich, dass die zwei ersten Schichten 16 und die
zweite Schicht 18 derart ausgebildet und angeordnet
sind, dass die zwei ersten Schichten 16 und die zweite
Schicht 18 in einem bei üblichen Wäschetrocknern vor-
handenen Bauraum anordenbar sind.
[0021] Nachfolgend werden weitere Ausführungsbei-
spiele einer erfindungsgemäßen Wäschebehandlungs-
maschine erläutert. Gleiche oder gleichwirkende Bautei-
le werden mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net. Die jeweils nachfolgenden Ausführungsbeispiele
werden lediglich in dem Umfang erläutert, wie diese von
den vorhergehenden Ausführungsbeispielen abwei-
chen. Der Einfachheit halber handelt es sich bei den fol-
genden Ausführungsbeispielen ebenfalls um als Haus-
haltswäschetrockner ausgebildete Wäschebehand-
lungsmaschinen.
[0022] Die Fig. 2a und 2b zeigen ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Wäschebe-
handlungsmaschine. Diese ist ebenfalls als ein Haus-
haltswäschetrockner ausgebildet und lediglich teilweise
dargestellt. Im Unterschied zu dem ersten Ausführungs-
beispiel weist das vorliegende Ausführungsbeispiel ins-
gesamt vier parallel verlaufende erste Schichten 16 auf.
Analog zu dem ersten Ausführungsbeispiel sind die ers-
ten Schichten 16 jeweils mittels eines Spalts 17 in einem
für Verschraubungen erforderlichen Bereich des Mantels
6 der Trommel 4 unterbrochen. Die jeweils als Streifen
ausgebildeten ersten Schichten 16 sind also lediglich im
Wesentlichen umlaufend ausgebildet. Anstelle eine bes-
sere Schallabsorption dadurch zu erreichen, dass man
die zwei ersten Schichten 16 aus dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel beispielsweise breiter ausbildet, ist eine
verbesserte Geräuschdämpfung in dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel dadurch erzielt, dass die Anzahl der als
Streifen ausgebildeten ersten Schichten 16 verdoppelt
worden ist. Dies hat unter anderem einen fertigungstech-
nischen Vorteil. So können beispielsweise mit ein und
derselben Aufbringvorrichtung die ersten Schichten 16
für Wäschetrockner gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel und gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel, also
mit mehr oder weniger Schallabsorption, hergestellt wer-
den. Der nicht dargestellte Antriebsriemen ist bei dem
zweiten Ausführungsbeispiel in der Bildebene von Fig.
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2a zwischen den beiden rechts verlaufenden ersten
Schichten 16 angeordnet. Somit lässt sich auch eine im
Wesentlichen gleichmäßige Verteilung der ersten
Schichten 16 über die gesamte freie Fläche der Außen-
seite des Mantels 6 der Trommel 4 verbessern.
[0023] Das in den Fig. 3a und 3b gezeigte dritte Aus-
führungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem zwei-
ten Ausführungsbeispiel. Im Unterschied zu dem zweiten
Ausführungsbeispiel sind die als einlagige Streifen aus-
gebildeten ersten Schichten 16 in deren Breite jeweils
wesentlich reduziert. Überraschenderweise hat sich ge-
zeigt, dass das Maß der Schallabsorption zu einem
Großteil von einer im Wesentlichen gleichmäßigen Ver-
teilung der ersten und zweiten Schichten 16, 18 über die
gesamte freie Fläche der Außenseite des Mantels 6 und
des Bodens 8 abhängt. Entsprechend lässt sich durch
die Reduzierung der Breite der einzelnen Streifen 16 er-
heblich material einsparen und gleichzeitig eine im Ver-
gleich zu dem zweiten Ausführungsbeispiel ausreichen-
de Schallabsorption erzielen.
[0024] Die Fig. 4a und 4b zeigen ein viertes Ausfüh-
rungsbeispiel. Im Unterschied zu den drei vorhergehen-
den Ausführungsbeispielen ist die mindestens eine erste
Schicht 16 hier lediglich als ein einziger, kontinuierlicher
Streifen 16 ausgebildet. Dies hat beispielsweise ferti-
gungstechnische Vorteile, da, anders als bei den drei
ersten Ausführungsbeispielen, bei der Aufbringung der
ersten Schicht 16 gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel nicht abgesetzt werden muss. Die als ein kontinu-
ierlicher Streifen ausgebildete, einzige erste Schicht 16
kann also mittels einer nicht dargestellten Aufbringvor-
richtung in einem einzigen Aufbringungsschritt vollstän-
dig auf die Außenseite des Mantels 6 aufgebracht wer-
den. Um dennoch eine möglichst gleichmäßige Vertei-
lung der ersten Schicht 16 auf der gesamten freien Flä-
che der Außenseite des Mantels 6 zu erreichen, ist die
als kontinuierlicher Streifen ausgebildete erste Schicht
16 mäanderförmig, also schlangenförmig, ausgebildet.
Aufgrund der an die konkreten Gegebenheiten der Trom-
mel 4 angepassten Mäanderform der ersten Schicht 16
ist eine Unterbrechung der ersten Schicht 16 bei dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel, beispielsweise auf-
grund des für Verschraubungen erforderlichen Bereichs
des Mantels 6 der Trommel 4, nicht erforderlich.
[0025] In den Fig. 5a und 5b ist ein fünftes Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt. Analog zu dem vierten Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine einzige erste Schicht 16 als ein
kontinuierlicher Streifen 16 ausgebildet. Im Unterschied
zu dem vierten Ausführungsbeispiel ist der kontinuierli-
che Streifen 16 bei dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel helixförmig, also schraubenförmig, auf der Außen-
seite des Mantels 6 der Trommel 4 angeordnet. Diese
Art der Anordnung des kontinuierlichen Streifens 16 hat
gegenüber dem vierten Ausführungsbeispiel den ferti-
gungstechnischen Vorteil, dass die Aufbringvorrichtung
zur Aufbringung des ersten Streifens 16 auf die Außen-
seite des Mantels 6 wesentlich weniger bewegt werden
muss. Entsprechend weniger Kräfte wirken auf die Kon-

struktion der Aufbringvorrichtung. Darüber hinaus ist da-
mit auch eine nicht unerhebliche Zeitersparnis verbun-
den.
[0026] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungsmaschine
ist als sechstes Ausführungsbeispiel in den Fig. 6a bis
6c dargestellt. Im Unterschied zu dem fünften Ausfüh-
rungsbeispiel weist das sechste Ausführungsbeispiel
zwei jeweils kontinuierlich ausgebildete Streifen 16 auf,
nämlich einen kontinuierlichen Streifen 16 in der jeweili-
gen Bildebene von Fig. 6a bis 6c oben und einen konti-
nuierlichen Streifen 16 in der jeweiligen Bildebene von
Fig. 6a bis 6c unten, wobei der obere kontinuierliche
Streifen 16 analog zu dem kontinuierlichen Streifen des
fünften Ausführungsbeispiels schraubenförmig ausge-
bildet ist, während der untere kontinuierliche Streifen 16
im Wesentlichen lediglich einen geschlossenen Streifen
16 bildet, dessen Enden stumpf aneinander stoßen. Wie
der Vergleich mit den Fig. 4 und 5 deutlich zeigt, ist durch
die bei dem sechsten Ausführungsbeispiel gewählte An-
ordnung der Streifen 16 auf dem Mantel 6 eine im Ver-
gleich zu den beiden letztgenannten Ausführungsbei-
spielen gleichmäßigere Verteilung der ersten Streifen 16
über die gesamte freie Fläche der Außenseite des Man-
tels 6 erzielt. Analog zu dem fünften Ausführungsbeispiel
verläuft der obere kontinuierliche Streifen 16 in einer
Schraubenform über die Außenseite des Mantels 6 der
Trommel 4. Die Steigung der Schraubenform ist jedoch
nicht stetig, also gleichbleibend, sondern sprungartig.
Siehe hierzu die Fig. 6a bis 6c in einer Zusammenschau.
Auf diese Weise ist zum einen eine im Wesentlichen
gleichmäßige Verteilung dieser ersten Schicht 16 über
die gesamte freie Fläche der Außenseite des Mantels 6
erreicht. Zum anderen sind für Verschraubungen erfor-
derliche Bereiche des Mantels 6 der Trommel 4 ausge-
spart, ohne die obere erste Schicht 16, also den oberen
kontinuierlichen Streifen 16, unterbrechen zu müssen.
Der nicht dargestellte Antriebsriemen ist in dem Freiraum
zwischen dem oberen kontinuierlichen Streifen 16 und
dem unteren kontinuierlichen Streifen 16 angeordnet.
Trotz des für den Antriebsriemen erforderlichen Bereichs
des Mantels 6 sorgt die untere erste Schicht 16, also der
untere kontinuierliche Streifen 16, dafür, dass die Gleich-
mäßigkeit der Verteilung der zwei ersten Schichten 16
auf der Außenseite des Mantels 6 der Trommel 4 ver-
bessert ist.
[0027] In den Fig. 7a bis 7c ist ein siebtes Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Wäschebehandlungs-
maschine gezeigt. Dieses siebte Ausführungsbeispiel
stimmt weitgehend mit dem sechsten Ausführungsbei-
spiel überein. Analog zu dem sechsten Ausführungsbei-
spiel weist das siebte Ausführungsbeispiel zwei jeweils
kontinuierlich ausgebildete Streifen 16 auf, nämlich ei-
nen kontinuierlichen Streifen 16 in der Bildebene von Fig.
7a links und einen kontinuierlichen Streifen 16 in der Bil-
debene von Fig. 7a rechts, wobei der linke kontinuierliche
Streifen 16 analog zu dem kontinuierlichen Streifen des
sechsten Ausführungsbeispiels schraubenförmig ausge-
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bildet ist, während der rechte kontinuierliche Streifen 16
im Wesentlichen lediglich einen geschlossenen Streifen
16 bildet, dessen Enden stumpf aneinander stoßen. Ähn-
lich dem sechsten Ausführungsbeispiel ist der nicht dar-
gestellte Antriebsriemen in dem Freiraum zwischen dem
linken kontinuierlichen Streifen 16 und dem rechten kon-
tinuierlichen Streifen 16 angeordnet. Die beiden kontinu-
ierlichen Streifen 16 bei dem siebten Ausführungsbei-
spiel sind in deren jeweiliger Breite im Vergleich zu den
kontinuierlichen Streifen des sechsten Ausführungsbei-
spiels reduziert ausgebildet. Somit ergeben sich im Ver-
gleich zu den Fig. 6a bis 6c in den Bildebenen von Fig.
7a bis 7c mehr nebeneinander verlaufende Streifenab-
schnitte des linken kontinuierlichen Streifens 16. Auf-
grund der geringeren Breite der beiden kontinuierlichen
Streifen 16 des siebten Ausführungsbeispiels lässt sich
der Verlauf des jeweiligen Streifens 16 besser an die
Erfordernisse des Einzelfalls anpassen. Somit ist die
Gleichmäßigkeit in der Verteilung der mindestens einen
ersten Schicht 16 auf der Außenseite des Mantels 6 der
Trommel 4 weiter verbessert.
[0028] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegenden Aus-
führungsbeispiele begrenzt. Beispielsweise ist die Erfin-
dung auch bei anderen Wäschebehandlungsmaschinen
vorteilhaft einsetzbar. Exemplarisch sei hier nur auf
Waschmaschinen mit Laugenbehältern hingewiesen.
Darüber hinaus ist eine Verwendung der Erfindung so-
wohl bei Haushaltsgeräten wie auch bei Geräten für den
gewerblichen, also professionellen, Bereich möglich.
[0029] Bei dem chemisch reaktiven Polymer muss es
sich nicht zwingend um ein Polyurethan oder ein Epo-
xidharz handeln. Auch andere chemisch reaktive Poly-
mere sind erfindungsgemäß einsetzbar. Die Ausfüh-
rungsformen für die Anordnung der mindestens einen
ersten Schicht auf dem Mantel und der mindestens einen
zweiten Schicht auf dem Boden sind rein exemplarisch
zu verstehen. Entsprechend sind auch andere Formen
für den mindestens einen Streifen, ob kontinuierlich oder
diskontinuierlich, denkbar. Beispielsweise können sich
einzelne Streifen, selbst oder untereinander, auch kreu-
zen. Das chemisch reaktive Polymer für die mindestens
einen erste Schicht oder die mindestens eine erste und
die mindestens eine zweite Schicht ist nach Art, Material,
Dimensionierung, Form und Anordnung in weiten geeig-
neten Grenzen frei wählbar. Dies gilt insbesondere für
die Dichte, den Glasübergangsbereich und die Anzahl
der Lagen der mindestens einen ersten Schicht oder der
mindestens einen ersten und der mindestens einen zwei-
ten Schicht.
[0030] Die Ausführung der mindestens einen ersten
und/oder der mindestens einen zweiten Schicht ist nicht
auf eine wie auch immer geartete Streifenform festgelegt.
Auch andere Geometrien und Verläufe der mindestens
einen ersten Schicht und/oder der mindestens einen
zweiten Schicht sind denkbar.
[0031] Bei den vorliegenden Ausführungsbeispielen
wurde lediglich die mindestens eine erste Schicht geän-
dert. Selbstverständlich ist auch eine Anpassung der

mindestens einen zweiten Schicht, sofern vorhanden, je
nach den Erfordernissen des Einzelfalls möglich. Dies
ist auch deshalb so, weil die erfindungsgemäße Verwen-
dung mindestens einer zweiten Schicht einen nicht un-
erheblichen Anteil an der Schallabsorption, also der Ge-
räuschdämpfung, einer erfindungsgemäßen Wäschebe-
handlungsmaschine hat.
[0032] Bei einer Mehrzahl von der mindestens einen
ersten Schicht ist es nicht zwingend erforderlich, dass
die ersten Schichten materialgleich ausgebildet sind.
Gleiches gilt für den Fall, falls eine Mehrzahl von zweiten
Schichten verwendet werden. Auch die mindestens eine
erste Schicht und die mindestens eine zweite Schicht
müssen zueinander nicht materialgleich ausgebildet
sein.
[0033] Entsprechend ist es auch denkbar, dass für eine
Mehrzahl von der mindestens einen ersten Schicht von-
einander verschiedene Aufbringvorrichtungen zur Auf-
bringung der jeweiligen ersten Schicht verwendet wer-
den. Analoges gilt für den Fall, falls zusätzlich eine oder
mehrere zweite Schichten verwendet werden.

Patentansprüche

1. Wäschebehandlungsmaschine, umfassend einen
Laugenbehälter oder eine Trommel (4), wobei auf
einer Außenseite eines Mantels (6) des Laugenbe-
hälters oder der Trommel (4) mindestens eine erste
Schicht (16) mit geräuschdämpfender Wirkung an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine erste Schicht (16) als ein chemisch
reaktives Polymer (16) ausgebildet ist.

2. Wäschebehandlungsmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Außen-
seite eines Bodens (8) des Laugenbehälters oder
der Trommel (4) mindestens eine zweite Schicht (18)
aus einem chemisch reaktiven Polymer (18) ange-
ordnet ist.

3. Wäschebehandlungsmaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne erste Schicht (16) und die mindestens eine zweite
Schicht (18) materialgleich ausgebildet sind.

4. Wäschebehandlungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die spezifische Dichte der ersten Schicht (16)
und/oder der zweiten Schicht (18) größer oder gleich
1,4 g/cm3, bevorzugt größer oder gleich 2 g/cm3,
beträgt.

5. Wäschebehandlungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Glasübergangsbereich der ersten Schicht (16)
und/oder der zweiten Schicht (18) etwa 25°C bis et-
wa 60°C, bevorzugt etwa 25°C bis etwa 35°C, be-
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trägt.

6. Wäschebehandlungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine erste Schicht (16) im Wesent-
lichen gleichmäßig über die gesamte freie Fläche
der Außenseite des Mantels (6) des Laugenbehäl-
ters oder der Trommel (4) und/oder die mindestens
eine zweite Schicht (18) im Wesentlichen gleichmä-
ßig über die gesamte freie Fläche der Außenseite
des Bodens (8) des Laugenbehälters oder der Trom-
mel (4) verteilt angeordnet sind/ist.

7. Wäschebehandlungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine erste Schicht (16) und/oder die
mindestens eine zweite Schicht (18) jeweils als ein
Streifen (16, 18) ausgebildet sind/ist.

8. Wäschebehandlungsmaschine nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne erste Schicht (16) und/oder die mindestens eine
zweite Schicht (18) als ein einziger kontinuierlicher
Streifen (16, 18) ausgebildet sind/ist.

9. Wäschebehandlungsmaschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne erste Schicht (16) und/oder die mindestens eine
zweite Schicht (18) derart ausgebildet und angeord-
net sind/ist, dass die mindestens eine erste Schicht
(16) und/oder die mindestens eine zweite Schicht
(18) mittels einer einzigen Aufbringvorrichtung auf
den Laugenbehälter oder die Trommel (4) aufbring-
bar sind/ist.

10. Wäschebehandlungsmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine erste Schicht (16) und/oder die
mindestens eine zweite Schicht (18) derart ausge-
bildet und angeordnet sind/ist, dass die mindestens
eine erste Schicht (16) und/oder die mindestens eine
zweite Schicht (18) in einem bei üblichen Wäsche-
behandlungsmaschinen vorhandenen Bauraum an-
ordenbar sind/ist.
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